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Der industrielle Mehrwert im Kontext von Art. 206 ZGB

Yannick Minnig, Dr. iur., Rechtsanwalt, Oberassistent am Zivilistischen Seminar 
der Universität Bern*

Stichwörter: Industrieller Mehrwert, konjunktureller Mehrwert, Mehrwertbeteili-
gung, Güterrecht, Investitionen, Zuwendung

Mots-clés : Plus-value industrielle, plus-value conjoncturelle, participation à la plus-
value, régime matrimonial, investissements, contribution

I. Einleitung

Die Ehe wird bisweilen als eine soziale Verhaltensform verstanden,1 der in aller 
Regel ein gelebter Altruismus zugrunde liegt.2 Namentlich deswegen erfolgen inner-
halb der ehelichen Gemeinschaft häufig immer wieder kleinere oder auch grös sere 
Vermögensverschiebungen,3 die je nach Konstellation zu Vermögensverflechtungen 
führen können.4 Die solchen Verschiebungen zugrunde liegenden Überlegungen und 
Absichten der Ehegatten können dabei ganz verschieden sein. In der überwiegenden 
Zahl der Fälle wird es jedoch an einer rechtsgeschäftlichen Grundlage fehlen. Soll 
heissen, die Ehegatten wenden sich gegenseitig vermögenswerte Positionen zu, ohne 
dass eine Verständigung über eine allfällige Rückgabe, Abgeltung, Verzinsung und 
so weiter vorliegt. Denn in einer intakten Beziehung wird zumeist nicht strikt zwi-
schen «Mein und Dein» unterschieden.5 Kommt es allerdings zur Auflösung der Ehe 
durch Scheidung, wird bei den Ehegatten oftmals das ursprüngliche Gemeinschafts-

* Der Verfasser dankt Prof. Dr. Stephan Wolf und Prof. Dr. Martin Eggel für die Durchsicht des 
 Manuskripts und die wertvollen Hinweise.

1 Ausführlich dazu Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 7. Aufl., München 2020, § 4 N 9; wei-
ter Roth, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 9: Familienrecht I, §§ 1297–1588 
BGB, 8. Aufl., München 2019 (zit. MünchKomm-Autor/in), § 1353 BGB, N 1.

2 Zum Altruismus in der Ehe: Dutta, Paarbeziehungsregime jenseits der Ehe, AcP 216, 609, 611.
3 Siehe zu den möglichen Arten von Vermögensverschiebungen – allerdings aus deutscher Sicht – 

Gernhuber/Coester-Waltjen (Fn. 1), § 19 N 59.
4 Vgl. etwa FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 1; weiter Esther Kobel, 

Eherechtliche und schuldrechtliche Leistungen unter Ehegatten, Diss., Bern 2001, N 3.19. Selbst-
verständlich muss nicht mit jeder Vermögensverschiebung auch eine Vermögensverflechtung ein-
hergehen. Entsprechendes ist insbesondere bei Schenkungen nicht der Fall.

5 Dazu Esther Kobel Schnidrig, Schenkung unter Ehegatten, FS Hausheer, Bern 2002, 299, 302. 
Treffend auch Dutta, AcP 216, 609, 611: «Während der intakten Beziehung wird der gelebte Alt-
ruismus in der Paarbeziehung dafür sorgen, dass die Ehegatten sich auch ohne rechtliche Regelung 
ihren wechselseitigen Interessen gemäß verhalten.»
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gefühl entfallen und tritt insbesondere das «Mein» verstärkt in den Vordergrund. 
Entsprechend stellt sich im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung unter 
anderem die Frage, wie die getätigten Vermögensverschiebungen zu berücksichtigen 
sind. Im Zentrum steht einerseits der Ausgleich erfolgter Zuwendungen, andererseits 
aber auch die Beteiligung an einem allfälligen Mehrwert. Beide Komponenten wer-
den im Wesentlichen durch Art. 206 ZGB geregelt.

Nachfolgend ist ein Aspekt von Art. 206 ZGB, nämlich der Mehrwert, einer nä-
heren Betrachtung zu unterziehen. Der Beitrag befasst sich allerdings nicht mit dem 
Mehrwert schlechthin. Vielmehr werden einzelne Elemente des industriellen Mehr-
werts analysiert. Diese fokussierte Betrachtungsweise verlangt zunächst nach einer Be-
griffsbestimmung und einer Abgrenzung zum konjunkturellen Mehrwert, der nicht 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet (II.). Der so erarbeitete Begriff des 
industriellen Mehrwerts soll alsdann anhand dogmatischer Überlegungen vermögens-
rechtlich eingeordnet werden (III.), was gleichsam ein besseres Verständnis der Mas-
senzuordnung der Ersatzforderung ermöglicht (IV.). Weiter sind ausgewählte Bewer-
tungsfragen näher zu beleuchten, wobei neben dem Zuwendungswert und dem Wert 
der Ersatzforderung insbesondere auf die sog. Differenzfälle hingewiesen wird (V.). 
Abschliessend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst (VI.).

II. Begriffsbestimmung und Abgrenzung

1. Notwendigkeit der Unterscheidung

Im Güterrecht wird hinsichtlich des Mehrwerts gemeinhin zwischen dem kon-
junkturellen und dem industriellen Mehrwert unterschieden.6 Hierbei handelt es 
sich – wie bereits die Terminologie vermuten lässt – um nebeneinanderstehende Be-
griffe, die dem Oberbegriff des Mehrwerts untergeordnet sind. Die Gemeinsamkei-
ten der Begriffe sind allerdings – wie sogleich zu zeigen sein wird (II.2. und II.3.) – 
marginal. Lediglich die Wertsteigerungskomponente ist beiden Unterbegriffen 
immanent. Im Übrigen sind sie jedoch klar voneinander zu trennen.

Obschon der konjunkturelle und der industrielle Mehrwert verschieden sind, 
werden sie vom objektiven Recht innerhalb der gleichen Norm und darüber hinaus 
auch im gleichen Absatz – nämlich in Art. 206 Abs. 1 ZGB – geregelt. Das ist der 

6 Etwa Büchler/Vetterli, Ehe Partnerschaft Kinder, Eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, 
3. Aufl., Basel 2018, 65; Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la 
participation aux acquêts, Diss., Zürich 2006, 88; FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 
ZGB, N 17; Mordasini/Sutter-Somm, Güterrechtliche Behandlung des Konzerns im Eigentum eines 
Ehegatten, FamPra.ch 2018, 277, 288; Wolf/Minnig, Familienrecht, Basel 2021, N 612. Demgegenüber 
geht Geyer, Mehrwertbeteiligung bei Unterstützung «ohne Gegenleistung» zwischen Ehegatten, Zur 
rechtlichen Einordnung von Art. 206 ZGB, ZSR 2014, 73, 100, im Ergebnis davon aus, dass es auf eine 
Unterscheidung zwischen konjunkturellem und industriellem Mehrwert nicht ankäme.
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Klarheit nicht dienlich. Zwar können beide Arten Gegenstand einer Ersatzforderung 
sein.7 Das heisst, sowohl der konjunkturelle als auch der industrielle Mehrwert er-
möglichen bei gegebenen Voraussetzungen einen Ausgleich getätigter Vermögens-
verschiebungen. Allerdings erfolgt dies in unterschiedlicher Weise, was sich auch in 
deren Verhältnis zueinander widerspiegelt. Folgendes sei in diesem Zusammenhang – 
zur besseren Verständlichkeit der weiteren Ausführungen – vorweggenommen: Der 
industrielle Mehrwert ist das Ergebnis einer Handlung, die einen Beitrag zur Ver-
besserung oder zur Erhaltung eines Vermögensgegenstandes gemäss Art. 206 Abs. 1 
ZGB darstellt (II.3. hienach). Tritt in der Folge ein konjunktureller Mehrwert ein, 
so berechtigt diese Handlung – wie jeder andere Beitrag – zur Beteiligung an dem-
selben. Oder mit anderen Worten: Die wertsteigernde Handlung bildet die Grund-
lage für eine anschliessende Beteiligung am konjunkturellen Mehrwert.8

2. Konjunktureller Mehrwert

Der zunächst vom industriellen Mehrwert abzugrenzende konjunkturelle Mehr-
wert kann als eine objektspezifische Wertsteigerung beschrieben werden, die sich 
ausschliesslich auf Angebot und Nachfrage auf dem Markt zurückführen lässt.9 Der 
Grund für die positive Veränderung der Marktlage ist dabei irrelevant.10 Zu denken 
ist etwa an eine allgemeine und derzeit oft beobachtbare Nachfragesteigerung für 
Eigenheime. Durch eine gesteigerte Nachfrage wird nämlich gleichsam der Wert des 
Grundstücks erhöht.11 Zu dieser Wertsteigerung tragen die Ehegatten allerdings 

 7 Leicht missverständlich ist es daher, wenn mitunter davon gesprochen wird, der industrielle Mehr-
wert sei nicht Gegenstand von Art. 206 ZGB; so etwa Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Ehe-
rechts, 4. Aufl., Bern 2000, N 26.53.

 8 Ähnlich auch Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du marriage, 3.  Aufl., Bern 2017, 
N 1170.

 9 BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art.  206 ZGB, N  23; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-
Müller, Art. 206 ZGB, N 13; FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 197 ZGB, N 15, und 
Art. 206 ZGB, N 17; KuKo/Jakob, Art. 206 ZGB, N 6; HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 
ZGB, N 8; OFK/Nuspliger, Art. 206 ZGB, N 5; Büchler/Vetterli (Fn. 6), 65 f.; Tuor/Schnyder/
Schmid/Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl., Zürich 2015, § 32 N 37; Hausheer/
Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6.  Aufl., Bern 
2018, N 12.13; Wolf/Minnig (Fn. 6), N 612 und 683; Mordasini/Sutter-Somm, FamPra.ch 2018, 
277, 288; Felix Kobel, Immobilien in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, Diss., Basel 2006, 
23 f. Siehe aus der Rechtsprechung auch BGE 141 III 145, E. 4.1.

10 BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 23.
11 Im Immobilienbereich geht eine hohe Nachfrage typischerweise mit einem knappen Angebot und ei-

nem hohen Preis einher; vgl. etwa Fierz, Der Verkehrswert von Liegenschaften aus rechtlicher Sicht, 
Diss., Zürich 2001, 62; weiter Rottke/Eibel/Krautz, Wohnungswirtschaftliche Grundlagen der Im-
mobilienwirtschaftslehre, in: Arnold/Rottke/Winter (Hrsg.), Wohnimmobilien, Wiesbaden 2017, 1, 
15. Im Unterschied zu anderen Gütern ist der Grund und Boden nicht vermehrbar, weshalb die An-
bieter einer gesteigerten Nachfrage zwar mit einem höheren Preis, aber nur begrenzt mit einem gestei-
gerten Angebot begegnen können; siehe dazu auch den Hinweis bei Fierz (Fn. 11), Fn. 141.
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nichts bei; sie können es auch gar nicht: Weil ihnen die dafür nötige Marktmacht 
fehlt,12 liegt die Herbeiführung einer konjunkturbedingten Wertsteigerung vollkom-
men ausserhalb ihres Tätigkeits- und Einflussbereiches.13 Im Unterschied zur Ge-
samtheit – oder immerhin zum Grossteil – aller Marktteilnehmer vermögen sie es 
also grundsätzlich14 nicht, auf die Marktlage einzuwirken. 

Da der konjunkturelle Mehrwert ohne Zutun der Ehegatten entsteht, kann er 
nicht als Ertrag betrachtet werden.15 Folgerichtig wird er auch nicht als Errungen-
schaft des Rechtsträgers in der Art von Arbeitserwerb im Sinne von Art. 197 Abs. 2 
Ziff. 1 ZGB qualifiziert.16 Vielmehr verbleibt der konjunkturelle Mehrwert zunächst 
derjenigen Gütermasse des Rechtsträgers, der auch der betroffene Vermögensgegen-
stand zugehörig ist.17 Soweit allerdings der andere Ehegatte – mithin der Nicht-Rechts-
träger – zum konjunkturell wertgesteigerten Vermögensgegenstand etwas beigetra-
gen hat, partizipiert dieser entsprechend dem Anteil seines Beitrages (Art. 206 Abs. 1 
ZGB). Dem Nicht-Rechtsträger-Ehegatten kommt somit eine Forderung zu, die sich 
inhaltlich auf einen Anteil am konjunkturellen Mehrwert bezieht (sog. Mehrwertfor-
derung18).

3. Industrieller Mehrwert

Der industrielle Mehrwert ist im Unterschied zum konjunkturellen Mehrwert 
diejenige objektspezifische Wertsteigerung, die von einem oder beiden Ehegatten – 

12 Ausgenommen ist hier freilich eine allfällige – und wohl sehr theoretische – Monopolstellung eines 
oder beider Ehegatten; zum Zusammenhang von Marktmacht und Monopolstellung etwa Schäfer/
Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Aufl., Berlin/Heidelberg 2012, 79. 
Diesfalls wäre es zumindest vorstellbar, dass der konjunkturelle Mehrwert jedenfalls teilweise auf 
ein Wirken der Ehegatten zurückzuführen wäre.

13 Huwiler, Beiträge zur Dogmatik des neuen ordentlichen Güterstandes der Errungenschaftsbetei-
ligung, in: Kaufmann/Huwiler (Hrsg.), Das neue Ehe- und Erbrecht des ZGB mit seiner Über-
gangsordnung, Bern 1988, 63, 107.

14 Immerhin sind auch Fälle denkbar, in denen etwa eine Verwaltungsrätin eines Unternehmens durch 
Preisgabe von falschen Interna eine Nachfrageerhöhung herbeiführt und dadurch den Wert der Ak-
tien ihres Ehemannes steigert (sog. Kursmanipulation). Indessen handelt es sich hierbei – wie schon 
bei der Monopolstellung (Fn. 12 hievor) – um einen Ausnahmefall, der aufgrund seiner rechtswid-
rigen Natur (vgl. auch Art. 155 Finfra) ohnehin nicht für den Begriff des konjunkturellen Mehr-
werts relevant sein kann.

15 Siehe Huwiler (Fn. 13), 63, 107.
16 Vgl. auch FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 197 ZGB, N 15; BaslerKomm/Hausheer/ 

Aebi-Müller, Art. 197 ZGB, N 14; BGer, 22. 1. 2014, 5A_656/2013, E. 3.1.
17 BGE 112 II 384, E. 5.a; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 197 ZGB, N 14; Wolf/Minnig 

(Fn. 6), N 612; Mordasini/Sutter-Somm, FamPra.ch 2018, 277, 288.
18 Zur Terminologie Huwiler (Fn. 13), 63, 106, unter Bezugnahme auf Wiegand, Die Reform des 

Eherechts unter besonderer Berücksichtigung des Güterrechts, BN 1984, 265, 287.
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oder mittelbar von Dritten19 (dazu III.3. hienach) – bewirkt wird und e contrario nicht 
auf den allgemeinen Marktmechanismen beruht. Betreffend den Ursprung des in-
dustriellen Mehrwerts geht die Lehre wohl überwiegend davon aus, dass dieser stets 
aus der Arbeitskraft hervorgeht.20 Gemeint ist damit letztlich, dass sich die Arbeits-
kraft in einem Vermögensgegenstand materialisiert und dadurch dessen Wert er-
höht.21 Insoweit stellt der industrielle Mehrwert materialisierte, werterhöhende Ar-
beitskraft dar.

Anders als beim konjunkturellen Mehrwert ist beim industriellen Mehrwert 
keine anteilsmässige Partizipation eines Ehegatten – sei es der Rechtsträger oder der 
Nicht-Rechtsträger – vorgesehen.22 Der industrielle Mehrwert ist somit nicht Gegen-
stand der Mehrwertforderung. Dennoch beruht auch die zugunsten des anderen Ehe-
gatten aufgewendete Arbeitskraft oftmals auf keiner rechtsgeschäftlichen Grund-
lage, wodurch ein güterrechtlicher Ausgleich nötig werden kann. Aus diesem Grund 
wird der industrielle Mehrwert im Anwendungsbereich von Art. 206 Abs. 1 ZGB 
zwar nicht als Mehrwert, wohl aber als Beitrag zur Verbesserung oder zur Erhaltung 
eines Vermögensgegenstandes qualifiziert (vgl. bereits II.1. hievor).23 Als solcher bil-
det er im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung Gegenstand der sog. 
Grundforderung.24 Demgegenüber kann nach hier vertretener Ansicht ein Beitrag 
zum Erwerb – den auch Art. 206 Abs. 1 ZGB explizit nennt – nicht zu einem indus-
triellen Mehrwert führen.25 Denn der Erwerbsbeitrag dient dem Erwerb von Vermö-
gensgegenständen, nicht aber deren Wertsteigerung.26

19 Ebenso Felix Kobel (Fn. 9), 24.
20 So ausdrücklich Hausheer/Geiser/Aebi-Müller (Fn.  9), N  12.13; Mordasini/Sutter-Somm, 

FamPra.ch 2018, 277, 291. Siehe auch BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, 
N 23, und Art. 197 ZGB, N 37; FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 197 ZGB, N 15; 
Wolf/Minnig (Fn. 6), N 612. Bisweilen wird anstatt von Arbeitskraft – gleichbedeutend – auch 
von «wertschöpferischer Tätigkeit» gesprochen; vgl. etwa Wietlisbach, Allein-, Mit- oder Ge-
samteigentum? Die Liegenschaft in der güterrechtlichen Auseinandersetzung bei Scheidung, Diss., 
Bern 2020, N 70, sowie KuKo/Jakob, Art. 206 ZGB, N 6. 

21 Beispiel: Nimmt ein Ehegatte eine Fassadensanierung vor, so materialisiert sich die aufgewendete 
Arbeitskraft durch die damit eintretende Wertsteigerung beim Grundstück.

22 Vgl. etwa Felix Kobel (Fn. 9), 25; Haas (Fn. 6), 88.
23 Dazu BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 13; Wolf/Minnig (Fn. 6), N 709; 

FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 17; OFK/Nuspliger, Art. 206 ZGB, 
N 5. Im Grunde ist es allerdings nicht der industrielle Mehrwert, der für die Beteiligung massgebend 
ist, sondern die Handlung bzw. das Objekt, die bzw. das ihn herbeiführt (vgl. auch V.3. hienach mit 
Fn. 74).

24 Zur Terminologie wiederum Huwiler (Fn. 13), 63, 106, unter Bezugnahme auf Wiegand, BN 1984, 
265, 287.

25 Ebenso Haas (Fn. 6), 89.
26 Siehe zum Zweck des Erwerbsbeitrages auch BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 

ZGB, N 13.
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Mit dieser Feststellung ist in Bezug auf die rechtliche Einordnung des industri-
ellen Mehrwerts allerdings nichts geklärt. Denn der Terminus «Beitrag» ist kein her-
kömmlicher juristisch-technischer Begriff, der dem allgemeinen Verständnis dien-
lich wäre.27 Aus diesem Grund ist nachfolgend der Versuch einer dogmatischen 
Einordnung des industriellen Mehrwerts zu unternehmen.

III. Einordnung des industriellen Mehrwerts

1. Industrieller Mehrwert als Folge einer Zuwendung (Zuwendungserfolg)

a) Beitrag an den anderen Ehegatten

Es wurde erwähnt, dass der industrielle Mehrwert von einem oder beiden Ehe-
gatten – oder mittelbar von einem Dritten – bewirkt wird (II.3. soeben). Gefordert 
ist demnach eine Handlung im Sinne eines Tuns. Ein Unterlassen fällt demgegen-
über ausser Betracht. Denn eine Wertsteigerung durch Nichtstun ist nur als konjunk-
tureller Mehrwert denkbar, nicht aber als industrieller Mehrwert. Durch die Hand-
lung entsteht alsdann beim Rechtsträger-Ehegatten eine objektspezifische 
Wertsteigerung, die für ihn einen Vermögensvorteil darstellt. Aufgrund dieser bei-
den Komponenten – Handlung und Vermögensvorteil – ist es naheliegend, den in-
dustriellen Mehrwert juristisch als Zuwendung28 zu verstehen.29

Indessen wäre es unpräzise, den industriellen Mehrwert ganz allgemein als Zu-
wendung zu qualifizieren. Denn der Zuwendungsbegriff ist nach hier vertretener An-
sicht doppeldeutig.30 Zum einen kann er einen Akt bezeichnen im Sinne der eigent-

27 Gemäss Geyer, ZSR 2014, 73, 90, wird der Begriff des Beitrags im Allgemeinen nicht näher reflek-
tiert.

28 Zum Begriff der Zuwendung siehe von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts, 3. Aufl., Zürich 1979, 198: «Zuwendung ist eine Handlung, durch welche jemand […] ei-
nem anderen […] einen Vermögensvorteil verschafft.» Vgl. auch BGE 136 III 305, E. 3.1; von Tuhr, 
Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts II/2, München/Leipzig 1918, 49; Merz, 
Schweizerisches Privatrecht, Bd. VI: Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Basel 1984, 122; Engel, 
Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2. Aufl., Bern 1997, 148. Mitun-
ter wird dem Zuwendungsbegriff allerdings ein fraglicher Wert zugesprochen; siehe Bucher, Schwei-
zerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988, 64, mit Fn. 28.

29 Im Kontext von Art. 206 ZGB findet sich in der Lehre denn auch – allerdings nicht konkret auf den 
industriellen Mehrwert bezogen – bisweilen der Begriff «Zuwendung»; siehe Huwiler (Fn. 13), 63, 
105; Geyer, ZSR 2014, 73, 82; KuKo/Jakob, Art. 206 ZGB, N 1; Wietlisbach (Fn. 20), N 69. Tref-
fend zum deutschen Recht Gernhuber/Coester-Waltjen (Fn. 1), § 19 N 59: «Vermögensverschie-
bungen zwischen Ehegatten ohne Gegenleistung (= Zuwendung) können in unterschiedlichen recht-
lichen Formen geschehen.»

30 In diesem Sinne auch Weimar, Zehn Thesen zur erbrechtlichen Ausgleichung, FS Schnyder, Frei-
burg 1995, 833, 833.
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lichen Handlung (Zuwendungshandlung), zum anderen erfasst er auch den letztlich 
eintretenden Vermögensvorteil als Erfolg (Zuwendungserfolg).31 Für den industriel-
len Mehrwert bedeutet diese Zweiteilung Folgendes: Wie bereits dargelegt wurde 
(II.3. soeben), entsteht der industrielle Mehrwert durch eine Handlung; er ist mithin 
das Ergebnis derselben. Folglich kann der industrielle Mehrwert nach den hier ver-
wendeten Begrifflichkeiten nur als Zuwendungserfolg verstanden werden. Die Zu-
wendungshandlung wäre demgegenüber das Verhalten des zuwendenden Ehegatten, 
das der Verbesserung oder der Erhaltung des Vermögensgegenstandes dient.

b) Hinweis: Beitrag an die eigene Gütermasse

Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden Vermögensverschie-
bungen innerhalb der Gütermassen desselben Ehegatten, die durch Art. 209 ZGB 
geregelt werden. Dennoch soll an dieser Stelle auch ein Hinweis auf solche Beiträge 
erfolgen.32

Eine Qualifikation als Zuwendung – oder genauer: als Zuwendungshandlung 
und als Zuwendungserfolg (III.1.a. soeben) – erscheint im Anwendungsbereich von 
Art. 209 ZGB nicht als naheliegend. Denn eine Zuwendung erfolgt begrifflich zwin-
gend von einem Rechtssubjekt an ein anderes Rechtssubjekt.33 Dies ist im Kontext 
von Art. 209 ZGB indes nicht der Fall, geht es doch um die beiden Gütermassen des-
selben Ehegatten. Zwar entsteht durch die Investition von der einen Gütermasse in 
die andere eine Ersatzforderung (vgl. Art. 209 Abs. 1 ZGB). Dieser kommt aber nicht 
dieselbe Bedeutung zu wie bei Art. 206 Abs. 1 ZGB. Es handelt sich dabei vielmehr – 
zumal Identität von Schuldner- und Gläubigerperson besteht und daher kein Rechts-
verhältnis gegeben ist – um eine gesetzlich vorgeschriebene Abrechnungsmodalität.34 

Eine Qualifikation als Zuwendung fällt nach dem Gesagten von vornherein aus-
ser Betracht. Im Folgenden beschränkt sich der Beitrag auf die Untersuchung des in-
dustriellen Mehrwerts als Zuwendung an den anderen Ehegatten.

31 Die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen Zuwendungshandlung und Zuwendungserfolg 
ist der vergleichbaren Differenzierung beim Leistungsbegriff – Leistungshandlung und Leistungs-
erfolg – entnommen; vgl. zum doppeldeutigen Leistungsbegriff Gernhuber, Die Erfüllung und 
ihre Surrogate, 2. Aufl., Tübingen 1994, 98, mit weiteren Hinweisen.

32 Beispiel: Ein Ehegatte renoviert ein in seinem Eigengut stehendes Grundstück mit Mitteln aus sei-
ner Errungenschaft. Siehe dazu Hausheer/Geiser/Aebi-Müller (Fn. 9), N 12.64.

33 Siehe zum Begriff der Zuwendung bereits Fn. 28 hievor.
34 Insoweit spricht etwa Wiegand, BN 1984, 265, 289, auch von einem «Rechnungsbegrenzungspos-

ten». Vergleichbar verwendet Eggel, Studie zur Surrogation im schweizerischen Zivilrecht, Diss., 
Bern 2013, Fn. 902, den Begriff «Abgrenzungsposten». Demgegenüber wird bei Huwiler (Fn. 13), 
63, 104, und bei von Tuhr/Peter (Fn. 28), 9 mit Fn. 1a, von einem der Obligation ähnlichen Ver-
hältnis gesprochen. Würde man dieser Auffassung folgen, so könnte man im Kontext von Art. 209 
ZGB allenfalls von einer der Zuwendung ähnlichen Handlung sprechen.
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2. Industrieller Mehrwert als Folge einer Leistung (Leistungserfolg)?

a) Verhältnis von Zuwendung und Leistung

Die Begriffe der Zuwendung und der Leistung sind nahe verwandt.35 Wohl aus 
diesem Grund werden sie oftmals synonym verwendet. Demgegenüber erscheint es – 
zumal die Sprache eine Differenzierung zulässt – treffender, die Zuwendung als allge-
meineren Begriff im Verhältnis zur Leistung zu verstehen.36 In diesem Sinne sind Leis-
tungen nach hier vertretenem Verständnis all jene Zuwendungen, die in Erfüllung 
einer Obligation erbracht werden.37 Wie die entsprechende Obligation entstanden ist – 
sei es beispielsweise durch Vertrag oder unerlaubte Handlung –, ist dabei irrelevant.

b) Kein Leistungserfolg

Qualifiziert man nun – wie hier (III.1.a. hievor) – den industriellen Mehrwert 
als Zuwendungserfolg, so fragt sich gleichsam, ob nicht auch vom – im Verhältnis 
zum Zuwendungsbegriff engeren – Leistungsbegriff, mithin von einem Leistungser-
folg, ausgegangen werden könnte. Immerhin wird denn in diesem Kontext auch oft 
von einer Leistung des einen Ehegatten an den anderen gesprochen.38

Eine Qualifikation als Leistungserfolg muss indes verneint werden. Die Hand-
lung, die den industriellen Mehrwert bewirkt, wird dem anderen Ehegatten nämlich 
nicht in Erfüllung einer Obligation erbracht. Hierfür fehlt es an einer rechtsgeschäft-
lichen oder einer anderen obligationsbegründenden Grundlage.39 Es besteht also 
keine Leistungspflicht zur Bewirkung eines industriellen Mehrwerts, wodurch die-
ser auch keinen Leistungserfolg darstellen kann. Vielmehr wird die entsprechende 
Handlung in innerer Verbundenheit und mit Blick auf den Fortbestand der Ehe40 
vorgenommen, ohne dass man unmittelbar eine Gegenleistung erwartet; aber auch 
ohne dass ein Schenkungswille41 vorliegt. Allerdings erfolgt die Handlung auch nicht 
grundlos, sodass das Bereicherungsrecht bemüht werden müsste.42 Denn zum Schutz 

35 ZürcherKomm/Schönenberger/Jäggi, Vorbem. vor Art. 1 OR, N 32; von Tuhr (Fn. 28), 53; 
 Engel (Fn. 28), 148.

36 Ähnlich Merz (Fn. 28), 122.
37 Vgl. von Tuhr/Peter (Fn. 28), 198 mit Fn. 2; weiter von Tuhr (Fn. 28), 54.
38 Etwa BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 9; FamKomm Scheidung/Steck/

Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 17; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 1. 
Siehe auch die Überschrift bei Felix Kobel (Fn. 9), 25.

39 Siehe zu den Entstehungsgründen der Obligation etwa Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 271 ff.

40 Dazu auch MünchKomm-Koch, § 1363 BGB, N 27; Geyer, ZSR 2014, 73, 79; ferner Deschenaux/
Steinauer/Baddeley (Fn. 8), N 1180.

41 Im Schenkungsfall würden die Ehegatten miteinander kontrahieren (Art. 239 ff. OR); dazu III.2.c. 
sogleich.

42 Bisweilen wird Art. 206 ZGB auch eine gewisse Nähe zum Bereicherungsrecht zugesagt; vgl. Geyer, 
ZSR 2014, 73, 81 ff., der im Ergebnis Art. 206 ZGB allerdings als einen gesellschaftsähnlichen An-
spruch qualifiziert.
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des Nicht-Rechtsträger-Ehegatten und seines Glaubens an den Ehebestand ist in 
Art. 206 Abs. 1 ZGB objektivrechtlich ein Ausgleichsanspruch43 in der Gestalt ei-
ner Ersatzforderung vorgesehen, der keine vorbestehende, durch Rechtsgeschäft ge-
schaffene Obligation und keinen bestimmten Zuwendungszweck voraussetzt.44

c) Leistungen unter Ehegatten ausserhalb des Güterrechts

Etwas anderes gilt in Fällen, in denen die Ehegatten miteinander kontrahieren 
(z. B. Abschluss eines Kauf-, Arbeits-, Darlehens- oder Schenkungsvertrages) und 
das vertraglich geschuldete Verhalten alsdann erbracht wird. Diesfalls liegt eine Leis-
tung und nicht nur eine Zuwendung vor. Diese Konstellationen sind für die hier vor-
zunehmende Einordnung des industriellen Mehrwerts allerdings ohne Belang. Zwar 
kann sich faktisch ein Mehrwert ergeben, wenn der eine Ehegatte dem anderen Ehe-
gatten gegen Entschädigung durch Einsatz seiner Arbeitskraft – also in Erfüllung ei-
ner Obligation – einen Vermögensvorteil in der Art einer Wertsteigerung an einem 
Vermögensgegenstand zuwendet (Leistungserfolg). Dieser Mehrwert ist güterrecht-
lich aber irrelevant,45 wie es auch der durch einen Dritten herbeigeführte Mehrwert 
wäre. Denn die Ehegatten stehen sich hier wie beliebige Teilnehmer am Rechtsver-
kehr gegenüber.46 Dabei tritt der eheliche Altruismus derart in den Hintergrund, dass 
nicht von einem industriellen Mehrwert im Zusammenhang mit Art. 206 ZGB ge-
sprochen werden kann.47

Desgleichen kann für Zuwendungen konstatiert werden, die gestützt auf die ein-
schlägigen Bestimmungen der allgemeinen Ehewirkungen (Art. 163 ZGB, Art. 164 
ZGB und Art. 165 ZGB) erbracht werden.48 Die objektivrechtlich normierten eheli-
chen Pflichten sind Obligationen und werden vom verpflichteten Ehegatten durch 
Leistungen erfüllt. Diese Leistungen sind wiederum – aus den gleichen Gründen wie 

43 Treffend BGer, 5. 2. 2016, 5A_454/2015, E. 3.3: «Art. 206 ZGB enthält somit einen Ausgleichsme-
chanismus zugunsten des Ehegatten, der in das Vermögen des anderen Ehegatten investiert hat.»

44 Nach hier vertretener Ansicht ist Art. 206 ZGB demnach eine eigenständige Anspruchsnorm; ebenso 
Geyer, ZSR 2014, 73, 79. Demgegenüber wollen andere Autoren Art. 206 ZGB nur subsidiär als 
Anspruchsgrundlage beiziehen, wenn kein besonderes Rechtsverhältnis zwischen den Ehegatten 
vorliegt; siehe KuKo/Jakob, Art. 206 ZGB, N 10, mit Hinweis auf BernerKomm/Hausheer/Reusser/
Geiser, Art. 206 ZGB, N 46.

45 Vgl. dazu auch den Hinweis bei Wolf/Minnig (Fn. 6), N 546.
46 BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 18; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, 

Art. 206 ZGB, N 10; Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Fn. 8), N 1180; FamKomm Scheidung/Steck/
Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 14.

47 Weil sich insoweit nicht von einem industriellen Mehrwert sprechen lässt, hat der leistende Ehe-
gatte auch keinen zusätzlichen Anspruch aus Art. 206 ZGB auf Abgeltung seiner Arbeit. Andern-
falls würde der leistende Ehegatte übermässig begünstigt werden, nämlich durch eine Entschädi-
gung und durch eine Abgeltung kraft Güterrechts; ähnlich auch Hausheer/Geiser/Aebi-Müller 
(Fn. 9), N 12.88.

48 Vgl. auch BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 18.
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unter kontrahierenden Ehegatten – für den industriellen Mehrwert im Kontext von 
Art. 206 ZGB ohne Bedeutung.49, 50

3. Zuwendungen aus dem Vermögen und aus der Arbeitskraft

Wie bereits an anderem Orte ausgeführt (II.2. hievor), wird die Ursache des in-
dustriellen Mehrwerts gemeinhin in der Arbeitskraft eines Ehegatten gesucht. Dem-
nach wäre der industrielle Mehrwert stets der (Zuwendungs-)Erfolg der aufgewen-
deten Arbeitskraft. Der Zuwendungsbegriff ist derweil weiter gefasst. So kann die 
Zuwendung entweder aus dem Vermögen oder aber aus der psychischen oder physi-
schen Arbeitskraft eines Ehegatten erfolgen.51

Nach hier vertretener Ansicht ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Begriff des 
industriellen Mehrwerts nur für diejenigen Wertsteigerungen anwendbar sein soll, die 
durch die Arbeitskraft eines Ehegatten herbeigeführt wurden. Denn letztlich kann 
es keinen Unterschied machen, ob die Wertsteigerung als Folge eigener Kraftaufwen-
dung entstand (Zuwendung aus Arbeitskraft)52 oder aber – mittelbar – durch die Kräfte 
von Dritten, die ihrerseits vom zuwendenden Ehegatten finanziell abgegolten wurden 

49 Siehe in Bezug auf Art. 163 ZGB Wietlisbach (Fn. 20), N 63, sowie Felix Kobel (Fn. 9), 27; und 
in Bezug auf Art.  165 ZGB FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art.  206 ZGB, N 15; 
 BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 11; BernerKomm/Hausheer/Reusser/
Geiser, Art. 206 ZGB, N 20 f.; HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 5.

 Immerhin ist es möglich, dass ein industrieller Mehrwert aufgrund einer die ehelichen Pflichten 
übersteigenden Tätigkeit erfolgt; vgl. – allerdings in anderem Zusammenhang – auch FamKomm 
Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 197 ZGB, N 15. Diesfalls würde eine Kombination von Leis-
tung und Zuwendung vorliegen.

50 Die Qualifikation des industriellen Mehrwerts als Zuwendungserfolg – und nicht als Leistungser-
folg – ist freilich in jenen Fällen problematisch, in denen mit einem Teil der Lehre und der Recht-
sprechung angenommen wird, der Beitrag gemäss Art. 206 Abs. 1 ZGB könne auch in einem zins-
losen Darlehen bestehen (vgl. etwa FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 13; 
Esther Kobel [Fn.  4], N  3.22; Wietlisbach [Fn.  20], Fn.  190; HandKomm Privatrecht/Jungo, 
Art. 206 ZGB, N 5; OFK/Nuspliger, Art. 206 ZGB, N 3; BGE 131 III 252, E. 3.3; zum industriel-
len Mehrwert, der aus dem Vermögen bewirkt wird III.3.). Diesfalls würde nämlich eine Obliga-
tion vorliegen, die durch Leistung erfüllt wird (vgl. Art. 312 ff. OR). Nach hier vertretener Ansicht 
wird ein zinsloses Darlehen indessen nicht vom Anwendungsbereich von Art. 206 ZGB erfasst, da 
die Ehegatten in dieser Konstellation miteinander gewollt kontrahieren. Ungeachtet dessen gilt es 
zu berücksichtigen, dass ein solches Darlehen in der Regel dem Erwerb dient (siehe Esther Kobel 
[Fn. 4], N 3.22), wodurch gerade kein industrieller Mehrwert herbeigeführt wird (vgl. II.3. hievor). 

51 Siehe von Tuhr (Fn. 28), 60; von Tuhr/Peter (Fn. 28), 199; ferner auch Eitel, Die Berücksichti-
gung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, Objekte und Subjekte von Ausgleichung und Herab-
setzung, Habil., Bern 1998, 20 f. Vgl. aus der Rechtsprechung auch BGE 136 III 305, E. 3.1.

52 Beispiel: Ein Ehegatte nimmt an einem Grundstück des anderen Ehegatten diverse Umbauarbei-
ten vor.
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(Zuwendung aus Vermögen)53. Hier wie dort ist der Mechanismus nämlich derselbe: 
Ein Ehegatte nimmt eine Handlung vor, die sich – unmittelbar oder mittelbar – in ei-
nem Objekt des anderen Ehegatten materialisiert, wodurch es zu einer Wertsteige-
rung kommt. Insoweit sollte der Begriff des industriellen Mehrwerts generell für jede 
objektspezifische Wertsteigerung verwendet werden, die ihre Ursache in einer Zu-
wendungshandlung eines Ehegatten hat.54 Konsequenterweise würden dann auch jene 
Zuwendungshandlungen zu einem industriellen Mehrwert führen, bei denen andere 
Vermögensgegenstände – z. B. das Überlassen einer beweglichen Sache (dazu auch 
IV.2. hienach) – zu einer Wertsteigerung führen.

4. Ergebnis der Einordnung

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass der industrielle Mehrwert 
durch eine Zuwendungshandlung bewirkt wird. Der Mehrwert selbst ist infolgedes-
sen als Zuwendungserfolg zu qualifizieren. Demgegenüber handelt es sich beim in-
dustriellen Mehrwert nicht um einen Leistungserfolg, da die Zuwendung nicht – wie 
bei schuldrechtlichen und familienrechtlichen Verpflichtungen – in Erfüllung einer 
Obligation erbracht wird. Sodann sollte der Begriff des industriellen Mehrwerts bei 
jeder Zuwendungshandlung verwendet werden, die sich in einem Objekt materiali-
siert, unabhängig davon, ob diese auch mit Arbeitskraft oder anderen – finanziellen 
oder sachlichen – Mitteln getätigt wird. 

IV. Zuordnung der Ersatzforderung

1. Allgemein

Die Zuwendungshandlung, die zum industriellen Mehrwert als Zuwendungser-
folg führt, wurde ursprünglich ohne rechtsgeschäftliche Grundlage erbracht (vgl. be-
reits III.2.b.). Um den zuwendenden Ehegatten zu schützen und kraft Güterrechts 
eine Abgeltung der aufgewendeten Arbeitskraft bzw. eine Entschädigung der bereit-
gestellten Mittel zu erreichen, ist in Art. 206 Abs. 1 ZGB eine Ersatzforderung vor-
gesehen. Diese setzt sich ihrerseits aus der Grundforderung und der Mehrwertforde-

53 Beispiel: Eine Renovationsunternehmung nimmt am Grundstück des einen Ehegatten diverse Um-
bauarbeiten vor. Die Bezahlung erfolgt indessen durch den anderen – zuwendenden – Ehegatten.

 Etwas anderes gilt indessen, wenn ein Dritter eine Wertsteigerung herbeiführt, ohne dass er vom 
Nicht-Rechtsträger-Ehegatten entschädigt wird. Zwar kann auch diesfalls von einem industriellen 
Mehrwert gesprochen werden. Dieser beruht allerdings gerade nicht auf einer Zuwendungshand-
lung des Nicht-Rechtsträger-Ehegatten. Siehe dazu auch Haas (Fn. 6), 88 f.

54 So wohl HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 9: «[…] so handelt es sich um einen rein 
industriellen Mehrwert: Dieser beruht teils auf Geld- und teils auf Arbeitsinvestitionen.» Siehe fer-
ner ComRomand/Steinauer, Art. 206 ZGB, N 19.
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rung zusammen.55 Dabei bildet der industrielle Mehrwert – wie bereits dargelegt 
(II.3. hievor) – Gegenstand der Grundforderung. 

Mit der grundsätzlichen Einräumung einer Ersatzforderung ist die güterrecht-
liche Zuordnung allerdings noch nicht vollzogen. Vielmehr muss diese auch einer 
konkreten Gütermasse des zuwendenden Ehegatten zugewiesen werden können. 
Hierbei gilt, dass die Ersatzforderung jener Gütermasse zusteht, aus der die Zuwen-
dung erfolgte.56 Im Folgenden ist daher zu untersuchen, aus welcher Gütermasse eine 
entsprechende Zuwendung erfolgt, wodurch schliesslich eine Massenzuordnung der 
Ersatzforderung möglich wird. Dabei ist danach zu unterscheiden, ob die Zuwen-
dung aus dem Vermögen erbracht wurde (IV.2. sogleich) oder aus der Arbeitskraft 
(IV.3. hienach).

2. Bei Zuwendung aus dem Vermögen

Wird eine Zuwendung aus dem Vermögen erbracht, so erscheint eine Massen-
zuordnung als unproblematisch. Diesfalls liegt nämlich ein eigentliches Zuwendungs-
objekt vor, das – jedenfalls in der Theorie57 – einer Gütermasse zugeordnet werden 
kann. Bezahlt beispielsweise der eine Ehegatte die Handwerkerrechnungen für die 
Renovation des Grundstücks des anderen Ehegatten aus seinem Arbeitserwerb, er-
bringt er eine Zuwendung aus seiner Errungenschaft (vgl. Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 
ZGB), und derselben steht eine Ersatzforderung zu. Gleiches gilt, wenn der eine Ehe-
gatte etwa durch Erbgang erworbene Originalersatzteile dem anderen Ehegatten 
überlässt, um dessen Oldtimer zu restaurieren. Die entsprechende Zuwendung 
stammt dabei aus dem Eigengut (Art. 198 Ziff. 2 ZGB), und dem Eigengut steht eine 
entsprechende Ersatzforderung zu.

Betreffend die Zuwendung einer Sache ist ergänzend anzuführen, dass sich die 
Ersatzforderung diesfalls nicht auf die Rückübertragung der zugewendeten Sache 
richtet. Denn durch die Zuwendung einer Sache wird diese typischerweise Bestand-

55 Nach heute herrschender Lehre bilden die Grundforderung und die Mehrwertforderung dabei eine 
Einheit; siehe FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 6; Büchler/Vetterli 
(Fn. 6), 67; HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 22; Wolf/Minnig (Fn. 6), N 720; 
Hausheer/Geiser/Aebi-Müller (Fn.  9), N  12.98  f.; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, 
Art. 206 ZGB, N 25; anders demgegenüber noch Huwiler (Fn. 13), 63, 106.

56 Vgl. Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo (Fn. 9), § 32 N 39; BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, 
Art. 206 ZGB, N 27; FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 7; BernerKomm/
Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 47; Wolf/Minnig (Fn. 6), N 723.

57 In der Praxis ergeben sich allerdings meist erhebliche Schwierigkeiten in Bezug auf den Beweis der 
tatsächlichen Grundlagen, die eine Ersatzforderung in bestimmter Höhe zugunsten und zulasten 
jeweils einer bestimmten Gütermasse entstehen lassen; siehe zur Problematik unter Bezugnahme 
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung Aebi-Müller/Jetzer, Beweislast und Beweismass im 
Ehegüterrecht, AJP 2011, 287, 300 f. 
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teil des Vermögensgegenstandes des begünstigten Ehegatten,58 wodurch dieser auch 
Eigentümer wird (Akzessionsprinzip; vgl. Art. 642 Abs. 1 ZGB). Die Ersatzforde-
rung nach Art. 206 Abs. 1 ZGB will diese Eigentumsverhältnisse nicht verändern,59 
sondern nur eine finanzielle Abgeltung ermöglichen. Das heisst, die Ersatzforderung 
umfasst einzig den Geldwert der ursprünglich sachlichen Zuwendung.60

3. Bei Zuwendung aus der Arbeitskraft

a) Ausgangslage

Komplexer gestaltet sich derweil die Massenzuordnung bei Zuwendungen, die aus 
der Arbeitskraft eines Ehegatten erbracht werden. Denn die Arbeitskraft ist nach dem 
gängigen Verständnis des Vermögensbegriffs61 kein Vermögensbestandteil,62 der über-
tragen werden könnte. Ein eigentliches Zuwendungsobjekt – wie bei der Zuwendung 
aus dem Vermögen (IV.2. soeben) – besteht mithin nicht. Vielmehr handelt es sich bei 
der Arbeitskraft um eine Eigenschaft des jeweiligen Rechtssubjekts.63 Aus diesem 
Grund ist es einerseits nicht möglich, die Arbeitskraft eines Ehegatten direkt einer sei-
ner Gütermassen zuzuordnen. Andererseits ist prima facie aber auch nicht ersichtlich, 
welcher Gütermasse eine Ersatzforderung zustehen soll, zumal die Ersatzforderung 
jener Gütermasse zusteht, aus der zugewendet wurde (IV.1. hievor).

Obschon die Arbeitskraft selbst kein Vermögensgegenstand ist und daher nicht 
einer Gütermasse zugeordnet werden kann, hat sie im Rechtsverkehr dennoch einen 
Geldwert. Insoweit ist sie sogar einer der wichtigsten ökonomischen Faktoren eines 

58 Bei beweglichen Sachen wird dies meist durch Verarbeitung (Art. 726 ZGB) bzw. durch Verbin-
dung und Vermischung (Art. 727 ZGB) erfolgen. Dabei wird die zugewendete Sache in aller Regel 
wohl von untergeordneter Bedeutung sein, sodass Alleineigentum des begünstigten Ehegatten vor-
liegt. Bei unbeweglichen Sachen sind demgegenüber die Art. 671 ff. ZGB einschlägig.

59 Ähnlich BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 205 ZGB, N 14.
 Eine Rückgabe in natura wäre an sich im Anwendungsbereich von Art. 205 Abs. 1 ZGB möglich; 

siehe BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 205 ZGB, N 5; FamKomm Scheidung/Steck/
Fankhauser, Art. 205 ZGB, N 6. Aufgrund der veränderten Eigentumsverhältnisse ist eine An-
wendung von Art. 205 Abs. 1 ZGB im vorliegenden Kontext allerdings ausgeschlossen.

60 Zur Bewertung siehe V. hienach.
61 Unter Vermögen wird im vorliegenden Beitrag die «Gesamtheit aller grundsätzlich verfügbaren 

subjektiven Rechte, Pflichten und Rechtsverhältnisse einer Person» verstanden; siehe Schmid, Recht-
liche Grundlagen der Vermögensverwaltung, Eine Untersuchung zur Bedeutung der Begriffe «Ver-
waltung» und «Vermögen» im schweizerischen Privatrecht, Diss., Bern 2013, N 2.71. Bisweilen wird 
zwar die Ansicht vertreten, Pflichten würden nicht zum Vermögen gehören; so etwa Huwiler 
(Fn. 13), 63, 71 f. Im hier zu behandelnden Kontext ist diese abweichende Ansicht allerdings ohne 
Relevanz.

62 So bereits von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts I, Leipzig 1910, 319. 
Siehe weiter Engel (Fn. 28), 38; Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 12. Aufl., Mün-
chen 2020, § 26 N 18.

63 Vgl. von Tuhr (Fn. 62), 319.
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Rechtssubjekts.64 Durch den Einsatz von Arbeit wird sodann der Wert der Arbeits-
kraft realisiert. Diese Realisation erfolgt typischerweise über eine Entlöhnung, mit-
hin eine materielle Gegenleistung. Im Unterschied zur Arbeitskraft ist diese Gegen-
leistung – jedenfalls wenn sie materiell ist – ein Vermögensgegenstand,65 der alsdann 
auch einer Gütermasse zugeordnet werden kann.

b) Arbeitskraft und Errungenschaft

Das ZGB trägt der soeben dargelegten Unmöglichkeit der Massenzuordnung 
der Arbeitskraft Rechnung. So wird in Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB nicht die Arbeits-
kraft selbst der Errungenschaft zugeordnet, sondern der durch Einsatz derselben er-
zielte Arbeitserwerb als materielle Gegenleistung. Das heisst, dass, wenn ein Ehe-
gatte seine Arbeitskraft einsetzt und dafür entlöhnt wird, diese Entlöhnung seiner 
Errungenschaft zugerechnet wird.

Dieses System lässt sich nun auf die hier zu thematisierenden Zuwendungen des 
einen an den anderen Ehegatten übertragen. Zwar ist es so, dass entsprechende Zu-
wendungen nicht in Erfüllung einer Obligation erbracht werden (vgl. III.2.b. hievor). 
Ebenso erfolgt keine materielle Gegenleistung (z. B. Lohn oder ein sonstiges Ent-
gelt), die in Anwendung von Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB der Errungenschaft zuge-
ordnet werden könnte. Dennoch entsteht zugunsten des zuwendenden Ehegatten ge-
stützt auf Art.  206 Abs.  1 ZGB eine Ersatzforderung. Dieselbe besteht aus der 
Grundforderung und der Mehrwertforderung (IV.1. hievor) und ist ein Forderungs-
recht. Als solches ist sie weiter ein subjektives Recht, das dem Vermögen des Berech-
tigten zugehörig ist.66 Anstelle einer direkten materiellen Gegenleistung erhält  damit 
der zuwendende Ehegatte ex lege ein Forderungsrecht, das sein Vermögen – spätes-
tens im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung67 – erhöht. Weil mate-
rielle Gegenleistung und Ersatzforderung insoweit einen ähnlichen Zweck verfolgen, 
nämlich Abgeltung des zuwendenden Ehegatten, erscheint es nur systemkonform, 

64 Ebenso von Tuhr (Fn. 62), 319.
65 Engel (Fn. 28), 38.
66 Zur Qualifikation von Forderungsrechten als subjektiven Rechten etwa ZürcherKomm/Schönenber-

ger/Jäggi, Vorbem. vor Art. 1 OR, N 11, und Bucher (Fn. 28), 27; und zu deren Zugehörigkeit zum 
Vermögen Schmid (Fn. 61), N 2.49 und Fn. 267, sowie Neuner (Fn. 62), § 26 N 17.

67 Es erscheint fraglich, ob die Ersatzforderung direkt mit der Zuwendung entsteht oder aber erst mit 
der güterrechtlichen Auseinandersetzung und bis dahin lediglich eine Anwartschaft ist; zur Qua-
lifizierung güterrechtlicher Ansprüche als Anwartschaften Huwiler (Fn. 13), 63, 77. Unabhängig 
davon wird die Ersatzforderung – mangels abweichender Vereinbarung (BaslerKomm/Hausheer/
Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 39 f.) – jedenfalls erst anlässlich der güterrechtlichen Auseinan-
dersetzung fällig; siehe ComRomand/Steinauer, Art. 206 ZGB, N 42; KuKo/Jakob, Art. 206 ZGB, 
N 10; zur Ausnahme bei vorzeitiger Veräusserung etwa Hausheer/Geiser/Aebi-Müller (Fn. 9), 
N 12.113.



Der industrielle Mehrwert im Kontext von Art. 206 ZGBFamPra.ch 4/2021

927

beide Vermögensgegenstände derselben Gütermasse zuzuordnen, nämlich der Er-
rungenschaft.68

4. Ergebnis betreffend die Zuordnung

Je nachdem, ob der industrielle Mehrwert durch Zuwendung aus dem Vermö-
gen oder durch Zuwendung aus der Arbeitskraft erbracht wurde, ist auch die Zuord-
nung der Ersatzforderung nach Art. 206 Abs. 1 ZGB anders geregelt. Bei Zuwen-
dungen aus dem Vermögen steht die Ersatzforderung jener Gütermasse zu, der schon 
das Zuwendungsobjekt zugehörig war, also entweder der Errungenschaft oder dem 
Eigengut. Demgegenüber kommt die Ersatzforderung bei Zuwendungen aus der Ar-
beitskraft stets der Errungenschaft zu.

V. Ausgewählte Bewertungsfragen

1. Allgemein

Im Zusammenhang mit dem industriellen Mehrwert kann sich eine Vielzahl von 
Bewertungsfragen ergeben. Für den vorliegenden Beitrag stehen dabei zwei dieser 
Fragen im Vordergrund: der Beitragswert bzw. genauer der Zuwendungswert (V.2. 
sogleich) und der Wert der Ersatzforderung (V.3. hienach). Im Folgenden werden 
diese beiden Aspekte näher beleuchtet. Überdies soll in diesem Kontext auch auf die 
Problematik von sog. Differenzfällen hingewiesen werden (V.4. hienach).

2. Zuwendungswert

a) Ausgangslage

Soll der Zuwendungswert ermittelt werden, ist wiederum danach zu unterschei-
den, ob eine Zuwendung aus dem Vermögen (V.2.b. sogleich) erbracht wird oder aber 
aus der Arbeitskraft (V.2.c. hienach). Denn stammt die Zuwendung aus dem Vermö-
gen, stellt sich die Frage nach dem Wert des Zuwendungsobjekts. Folgt die Zuwen-
dung hingegen aus der Arbeitskraft, ist die Zuwendungshandlung zu bewerten.

68 In der Lehre wird denn auch im Ergebnis zutreffend von einer Zuordnung zur Errungenschaft aus-
gegangen; vgl. etwa BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 23; Wietlisbach 
(Fn. 20), N 62, mit Hinweis auf Hegnauer/Breitschmid (Fn. 7), N 14.13; Sutter-Somm/Kobel, Ist 
das schweizerische Ehegüterrecht revisionsbedürftig?, FamPra.ch 2004, 776, 782; ebenso bereits 
Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Wirkungen der Ehe im all-
gemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht) vom 11. Juli 1979, 1316.
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b) Zuwendung aus dem Vermögen

Bei Zuwendungen aus dem Vermögen gestaltet sich die Bewertung in der The-
orie recht einfach. Soweit es sich – was wohl der häufigste Fall sein dürfte – um Geld-
zahlungen handelt, ist der entsprechende Geldwert zugleich der Wert des Zuwen-
dungsobjekts.69 Gleiches gilt aber auch für andere Zuwendungen aus dem Vermögen 
wie beispielsweise die Zuwendung einer beweglichen Sache. Diesfalls kann aber al-
lenfalls eine auf den Zuwendungszeitpunkt rückbezogene Bewertung des Vermö-
gensgegenstandes notwendig werden.

c) Zuwendung aus der Arbeitskraft

Wird die Zuwendung aus der Arbeitskraft erbracht, so fehlt es an einem eigent-
lichen Zuwendungsobjekt (IV.3.a.). Entsprechend ist auch nicht ein solches zu be-
werten, sondern der Wert der Zuwendungshandlung, also die eingesetzte Arbeits-
kraft. Der Wert derselben ist dabei anhand der gängigen Marktwerte zu ermitteln.70 
Mithin ist derjenige Wert zu bestimmen, den ein Dritter für die Erbringung entspre-
chender Arbeiten in Rechnung gestellt hätte.71 Der massgebende Wert der Arbeit 
bestimmt sich indessen nicht nach dem Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinander-
setzung, sondern nach dem Zuwendungszeitpunkt. Dies kann je nach Konstellation – 
vornehmlich bei einer langen Ehedauer – zu nicht unerheblichen Bewertungsschwie-
rigkeiten führen.

d) Gemischte Zuwendung

Derweil ist es nicht zwingend, dass ein Ehegatte nur aus dem Vermögen oder 
nur aus der Arbeitskraft zuwendet. So kann es Fälle geben, in denen eine kombi-
nierte Zuwendung vorliegt.72 Obschon die Zuwendung diesfalls als Einheit erscheint, 
ist sowohl der Wert des Zuwendungsobjekts als auch der Wert der Zuwendungshand-
lung zu ermitteln. Denn andernfalls wäre es gar nicht möglich, die massgebenden 
Werte nach Art. 206 Abs. 1 ZGB zu bestimmen.

69 Siehe Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Fn.  8), N  1171; BernerKomm/Hausheer/Reusser/ 
Geiser, Art. 206 ZGB, N 38; Esther Kobel (Fn. 4), N 5.24; OFK/Nuspliger, Art. 206 ZGB, N 6.

70 HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 9.
71 Vgl. BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 25; Deschenaux/Steinauer/

Baddeley (Fn. 8), N 1173; Esther Kobel (Fn. 4), N 5.24; ComRomand/Steinauer, Art. 206 ZGB, 
N 25; Wietlisbach (Fn. 20), Fn. 166; OFK/Nuspliger, Art. 206 ZGB, N 6.

72 Beispiel: Zur Renovation eines Grundstücks des anderen Ehegatten kauft der zuwendende Ehe-
gatte Parkettboden (Zuwendung aus Vermögen) und verlegt diesen alsdann (Zuwendung aus Ar-
beitskraft). Vgl. auch BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 10.
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3. Wert der Ersatzforderung

Aus der Darstellung, wie der Zuwendungswert zu ermitteln ist, kann allerdings 
nicht automatisch auf die Wertbestimmung für die Ersatzforderung – gemeint ist hier 
der Umfang der Grundforderung – geschlossen werden. Es stellt sich vielmehr wei-
ter die Frage, auf welchen Wert sich die Ersatzforderung bezieht. In Betracht fallen 
namentlich zwei Möglichkeiten:

Der Wert der Grundforderung könnte einerseits dem effektiv eingetretenen in-
dustriellen Mehrwert entsprechen. Diesfalls wäre dem zuwendenden Ehegatten nur 
jener Betrag über Art. 206 Abs. 1 ZGB zuzurechnen, der sich durch seine Zuwen-
dung in einer tatsächlichen Wertsteigerung materialisiert hat (Ersatz für den Zuwen-
dungserfolg). Andererseits kann sich der Wert der Grundforderung aus dem tatsäch-
lichen Zuwendungswert ergeben. Hierbei wäre es irrelevant, ob die Zuwendung 
überhaupt zu einer Wertsteigerung geführt hat oder nicht (Ersatz für das Zuwen-
dungsobjekt bzw. die Zuwendungshandlung).

Nach dem System des ZGB kann indessen nur letztere Möglichkeit zutreffend 
sein. Denn die Ersatzforderung – oder genauer: die Grundforderung – will nicht nur 
einen industriellen Mehrwert abschöpfen, sondern vielmehr denjenigen Ehegatten 
schützen, der infolge ehelicher Solidarität Zuwendungen in das Vermögen des ande-
ren Ehegatten vorgenommen hat.73 Entscheidend für die Bestimmung der Grundfor-
derung ist sonach einzig der Zuwendungswert.74 Ob darüber hinaus effektiv ein in-
dustrieller Mehrwert als Zuwendungserfolg beim begünstigten Ehegatten eintritt, ist 
hingegen irrelevant.75

4. Differenz von Zuwendungswert und industriellem Mehrwert

a) Problemstellung

Wie soeben ausgeführt wurde (V.3. soeben), bestimmt sich der Wert der Grund-
forderung nach dem Zuwendungswert. Entspricht diesfalls der industrielle Mehrwert 
als Zuwendungserfolg dem Wert des Zuwendungsobjekts bzw. der Zuwendungshand-
lung, ergeben sich in bewertungstechnischer Hinsicht grundsätzlich keine Proble-

73 Aus diesem Grund sieht Art. 206 Abs. 1 ZGB auch eine Nennwertgarantie vor; vgl. FamKomm 
Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 4.

74 Vgl. Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo (Fn. 9), § 32 N 38 mit Fn. 38; Deschenaux/Steinauer/ 
Baddeley (Fn. 8), N 1186; Felix Kobel (Fn. 9), 30; ferner Sutter-Somm/Kobel, FamPra.ch 2004, 
776, 782. Überdies ist auch der Zuwendungswert – und nicht der industrielle Mehrwert – massge-
bend für das Beteiligungsverhältnis der Ehegatten an einem konjunkturellen Mehrwert; siehe auch 
BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 20; Deschenaux/Steinauer/Baddeley 
(Fn. 8), N 1171.

75 Siehe auch ComRomand/Steinauer, Art. 206 ZGB, N 25.
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me.76 Eine solche Identität ist allerdings keinesfalls zwingend77, und in der Praxis 
wird in der überwiegenden Zahl solcher Zuwendungen eine Differenz bestehen. 
Denkbar ist zweierlei: Der industrielle Mehrwert kann beim begünstigten Ehegat-
ten entweder grösser oder aber kleiner sein als das Vermögensopfer seitens des zu-
wendenden Ehegatten.78 Im Vordergrund dürften jene Konstellationen stehen, in de-
nen der industrielle Mehrwert hinter dem Wert der Zuwendung zurückbleibt.79

b) Differenz als investitionsbedingter Minderwert

Fraglich ist nun, wie eine Differenz zwischen Zuwendungswert und effektivem 
industriellem Mehrwert als Zuwendungserfolg güterrechtlich zu behandeln ist. Zur 
Veranschaulichung sei hierfür zunächst folgendes Beispiel angeführt: Der Ehemann 
erwirbt ein Grundstück mit einem Verkehrswert von CHF 500 000.– zu Alleineigen-
tum. Unmittelbar nach dem Kauf nimmt die Ehefrau am Grundstück diverse Um-
bauarbeiten vor. Ihre Zuwendungen – gemischt aus dem Vermögen und der Arbeits-
kraft – belaufen sich insgesamt auf CHF 100 000.–. Nach den Umbauarbeiten beträgt 
der Verkehrswert des Grundstücks CHF 540 000.–. 

In dieser Konstellation haben beide Ehegatten zum jetzigen Bestand des Grund-
stücks beigetragen. Der Ehemann hat es erworben, die Ehefrau hat zur Verbesse-
rung bzw. Erhaltung Arbeit und Geld in die Immobilie investiert. Die erbrachten In-
vestitionen sind jedoch wertmässig nicht in jenem Umfang vorhanden, wie sie 
ursprünglich aufgewendet wurden. Oder anders gewendet: Die Summe der Aufwen-
dungen entspricht nicht dem aktuellen Geldwert des Investitionsobjekts. Es liegt mit-
hin ein investitionsbedingter Minderwert vor, der dadurch entsteht, dass sich eine Zu-

76 Beispiel: Ein Ehegatte ist Eigentümer eines Grundstücks mit einem Wert von CHF 500 000.–. Der 
andere Ehegatte nimmt eine Zuwendung – sei es aus dem Vermögen oder aus der Arbeitskraft – 
zugunsten des Eigentümer-Ehegatten und zur Verwendung zugunsten des Grundstücks im Wert 
von CHF 100 000.– vor. Anschliessend beläuft sich der Wert des Grundstücks auf CHF 600 000.–. 
Hier decken sich der Wert der Zuwendung und der Betrag der Wertsteigerung. Die Grundforde-
rung umfasst CHF 100 000.–.

77 Ebenso Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Fn. 8), N 1171; ferner Haas (Fn. 6), 88.
78 Vgl. von Tuhr (Fn. 28), 61. Siehe im Zusammenhang mit dem Güterrecht auch den Hinweis bei Bas-

lerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 18, und Deschenaux/Steinauer/Baddeley 
(Fn. 8), N 1187 mit Fn. 45; Haas (Fn. 6), 88.

 Die Differenz zwischen dem Betrag der Wertsteigerung und dem Wert allfälliger Investitionen zeigt 
sich namentlich auch in der – freilich im Steuerrecht vorherrschenden – Unterscheidung von wert-
erhaltenden und wertvermehrenden Aufwendungen. Obwohl in beiden Fällen Investitionen statt-
finden, bezwecken die werterhaltenden Aufwendungen keine direkte Wertsteigerung, sondern nur 
die Verhinderung eines zeitlich bedingten Wertverlusts; dazu statt vieler Felix Richner, Steuern 
und andere Abgaben beim Grundstückkauf, in: Alfred Koller (Hrsg.), Der Grundstückkauf, 
3. Aufl., Bern 2017, N 130. Im Extremfall schlägt sich dabei die werterhaltende Aufwendung in über-
haupt keiner Wertsteigerung nieder. 

79 Beispiel: Renovationsarbeiten im Wert von CHF 200 000.– führen beim Grundstück lediglich zu 
einer Wertsteigerung von CHF 50 000.–. Siehe auch das folgende Beispiel bei V.4.b.
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wendung nicht in vollem Wert in einem Vermögensgegenstand materialisiert hat. Aus 
diesem Grund ist er auch von konjunktureller Natur.80 Denn letztlich sind es die 
Marktmechanismen – und nicht die Ehegatten –, die bestimmen, in welchem Aus-
mass eine Zuwendungshandlung bzw. ein Zuwendungsobjekt den Wert eines Ver-
mögensgegenstandes erhöht.

c) Kompensation des investitionsbedingten Minderwerts

Zwar entsteht der investitionsbedingte Minderwert bereits im Zuwendungszeit-
punkt. Für die Ehegatten wird er aber erst im Rahmen der güterrechtlichen Ausei-
nandersetzung – bzw. bei der vorzeitigen Veräusserung (Art. 206 Abs. 2 ZGB) – re-
levant.81 Vorherige Wertschwankungen sind mithin unerheblich.82 Das heisst aber 
auch, dass der Minderwert in der Zeitspanne zwischen der Zuwendung und der gü-
terrechtlichen Auseinandersetzung bzw. der vorzeitigen Veräusserung durch eine 
günstige Marktentwicklung – mithin einen konjunkturellen Mehrwert – kompensiert 
werden kann. 

Bis zum wertmässigen Erreichen der ursprünglichen Investitionen profitiert von 
der Marktentwicklung allerdings nur der Rechtsträger-Ehegatte. Denn der zuwen-
dende Ehegatte ist ab dem Zeitpunkt der Zuwendung durch die Nennwertgarantie 
(Art. 206 Abs. 1 ZGB i. f.) geschützt.83 Er bekommt mithin über die Grundforderung 
stets den Zuwendungswert erstattet. Eine Mehrwertforderung steht dem zuwenden-
den Ehegatten demgegenüber nur zu, wenn der Endwert höher ist als der Anfangs-
wert.84 Der Endwert kann allerdings erst dann höher sein, sobald die Beiträge bei-
der Ehegatten zum entsprechenden Vermögensgegenstand gedeckt sind. Denn der 
Anfangswert entspricht im vorliegenden Kontext dem Verkehrswert vor der Zuwen-
dung zuzüglich des Zuwendungswerts.85 Entsprechend partizipiert der zuwendende 
Ehegatte nur dann an einem konjunkturellen Mehrwert bzw. kann ein solcher über-
haupt entstehen, wenn der investitionsbedingte Minderwert durch die Marktlage vor 

80 Gemäss BernerKomm/Hausheer/Reusser/Geiser, Art.  206 ZGB, N  42, ist im Rahmen von 
Art. 206 ZGB nur der konjunkturelle Minderwert zu berücksichtigen, «nicht aber die ordentliche 
oder aussergewöhnliche Abnutzung oder gar [der zufällige] Untergang des Vermögensgegenstan-
des». Ob dies in solch allgemeiner Form zutrifft, mag zweifelhaft sein, ist an dieser Stelle aber nicht 
weiter zu erörtern.

81 Vgl. dazu den Hinweis – allerdings in Bezug auf den Mehrwert – bei BaslerKomm/Hausheer/Aebi-
Müller, Art. 206 ZGB, N 15, und FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 18.

82 HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 7, mit Hinweis auf BernerKomm/Hausheer/
Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 28.

83 Vgl. dazu auch den Hinweis bei Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Fn. 8), N 1191.
84 Siehe auch BaslerKomm/Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 17 ff.; FamKomm Scheidung/

Steck/Fankhauser, Art. 206 ZGB, N 20 ff.; HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 12 f.; 
Büchler/Vetterli (Fn. 6), 67; Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo (Fn. 9), § 32 N 37.

85 Vgl. dazu HandKomm Privatrecht/Jungo, Art. 206 ZGB, N 13; weiter BernerKomm/Hausheer/
Reusser/Geiser, Art. 206 ZGB, N 31 und 38; Deschenaux/Steinauer/Baddeley (Fn. 8), N 1187.
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der güterrechtlichen Auseinandersetzung bzw. der vorzeitigen Veräusserung voll-
ständig kompensiert wurde.86

VI. Erkenntnisse

Die Ausführungen haben dargelegt, dass es sich beim industriellen Mehrwert 
um einen durch eine Zuwendungshandlung bewirkten Zuwendungserfolg – nicht um 
einen Leistungserfolg – handelt. Nach hier vertretener Ansicht ist es sodann für den 
Begriff des industriellen Mehrwerts irrelevant, ob die entsprechende Zuwendung aus 
dem Vermögen oder der Arbeitskraft des zuwendenden Ehegatten erfolgt ist. Denn 
beide Arten können beim begünstigten Ehegatten zu einem industriellen Mehrwert 
führen. Weiter hat sich gezeigt, dass dem zuwendenden Ehegatten in Bezug auf den 
von ihm bewirkten industriellen Mehrwert eine Ersatzforderung – je nach Konstel-
lation zugunsten seiner Errungenschaft oder seines Eigenguts  – zusteht. Sodann 
wurde auf einige ausgewählte Bewertungsfragen Bezug genommen. In diesem Zu-
sammenhang ist namentlich auf die sog. Differenzfälle hinzuweisen. Bei diesen deckt 
sich der Zuwendungswert nicht mit dem industriellen Mehrwert als Zuwendungser-
folg, und es entsteht ein investitionsbedingter Minderwert. Dieser kann allerdings 
über eine günstige Entwicklung der Marktlage kompensiert werden.

Zusammenfassung: Der industrielle Mehrwert ist das Ergebnis einer Zuwendungs-
handlung des Nicht-Rechtsträger-Ehegatten. Dem zuwendenden Ehegatten steht da-
für als Ausgleich gestützt auf Art. 206 Abs. 1 ZGB eine Ersatzforderung zugunsten 
seiner Errungenschaft oder seines Eigenguts zu, die nennwertgeschützt ist. Je nach 
Konstellation kann die Zuwendungshandlung auch – allenfalls vorübergehend – zu 
einem investitionsbedingten Minderwert führen.

86 Beispiel: Ein Ehegatte ist Eigentümer eines Grundstücks mit einem Wert von CHF 500 000.–. Der 
andere Ehegatte nimmt eine Investition in das Grundstück im Wert von CHF 100 000.– vor. Nach 
der Zuwendung beläuft sich der Verkehrswert auf CHF 540 000.– (vgl. auch V.4.b.). Es liegt ein in-
dustrieller Mehrwert von CHF 40 000.– und ein investitionsbedingter Minderwert von CHF 60 000.– 
vor. Nur wenn sich der Wert des Grundstücks bis zur güterrechtlichen Auseinandersetzung bzw. 
zum vorzeitigen Verkauf um über CHF 60 000.– erhöht, kommt es zu einem konjunkturellen Mehr-
wert, an dem die Ehegatten entsprechend ihren Beiträgen (Erwerbspreis und Zuwendungswert) 
partizipieren (vgl. dazu auch Fn. 74 hievor). Siehe im Übrigen auch das Beispiel bei BaslerKomm/
Hausheer/Aebi-Müller, Art. 206 ZGB, N 20.
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Résumé : La plus-value industrielle correspond au résultat d’une contribution de 
l’époux qui n’est pas propriétaire ou titulaire des droits. En vertu de l’art. 206 al. 1 CC, 
le conjoint à l’origine de la contribution a droit, en compensation, à une créance en 
faveur de ses acquêts ou de ses biens propres, dont le montant nominal est garanti. 
Selon la situation, la contribution peut également, du moins temporairement, conduire 
à une moins-value due à l’investissement.
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